
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

1101-8 Abgeordnetengesetz (AbgG) 
 

1. Aktualisierung 2009 (12. Februar 2009) 
 
 
Das Abgeordnetengesetz wurde durch Art. 12a des Dienstrechtsneuordnungsgesetzes v. 5. Februar 
2009, BGBl. I S. 160, mit Wirkung vom 12. Februar 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 7  Dienstzeiten im öffentlichen Dienst 

(1) Das Besoldungsdienstalter eines Beamten 
wird unbeschadet des § 23 Abs. 5 nach Beendi-
gung der Mitgliedschaft im Bundestag entspre-
chend den allgemeinen für Bundesbeamte gelten-
den Vorschriften hinausgeschoben. 

 
 
 
 
(2) Wird der Beamte nicht nach § 6 in das frü-

here Dienstverhältnis zurückgeführt, so wird das 
Besoldungsdienstalter um die Zeit nach Beendi-
gung der Mitgliedschaft im Bundestag bis zum 
Eintritt des Versorgungsfalles hinausgeschoben. 

 
 
 
 
 
(3)-(5) … 

 

neu 
 
§ 7  Dienstzeiten im öffentlichen Dienst 

(1) Abweichend von § 27 Abs. 3 Satz 3 des 
Bundesbesoldungsgesetzes und unbeschadet 
des § 23 Abs. 5 verzögert die Zeit der Mitglied-
schaft im Bundestag den Aufstieg eines Bun-
desbeamten in den Grundgehaltsstufen in dem 
Umfang, der sich bei entsprechender Anwen-
dung des § 28 Abs. 1 und 2 des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der bis zum 30. Juni 2009 
geltenden Fassung ergibt. 

(2) Wird der Beamte nicht nach § 6 in das frü-
here Dienstverhältnis zurückgeführt, so wird das 
Besoldungsdienstalter um die Zeit nach Beendi-
gung der Mitgliedschaft im Bundestag bis zum 
Eintritt des Versorgungsfalles hinausgeschoben. 
Wird der Bundesbeamte nicht nach § 6 in das 
frühere Dienstverhältnis zurückgeführt, ver-
bleibt er bis zum Eintritt des Versorgungsfalles 
in der sich nach Absatz 1 ergebenden Stufe 
des Grundgehaltes. 

(3)-(5) (unverändert) 
 

 
 


